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Bereitschaftsdienst 
Notruf Rettungsdienst/Feuerwehr     112 
Krankenwagen-Rettungsleitstelle          19222 
Notruf Polizei        110 
Polizeiposten Meßkirch  07575 / 28 38 
 
Notfallpraxis am Kreiskrankenhaus Sigmaringen 

 

Telefon 116 117 
Notfalldienstzeiten: 
Sa./So./Feiertag   08.00 - 22.00 Uhr 
 

Kinder- und Jugendärztliche Notfallpraxis Singen: 
Virchowstr. 10, Singen, Tel. 0180 60 77 312  
Sprechzeiten: 10.00 - 12.00, 16.00 – 19.00 Uhr 
 

Augenarzt:   Tel. 01801 929 340 
 

HNO-Arzt:   Tel. 0180 6077 211 
 

Zahnarzt:   Tel. 01805 911 660 
 

Apotheken-Notdienst: Tel. 0800 0022 833 
 

Hebammensprechstunde: 
- Kostenlose Einzelberatung für (werdende) Eltern mit 
Kindern im 1. Lebensjahr 
Sprechzeit: Dienstags von 9:00 bis 12:00 Uhr im 
Fachbereich Gesundheit des Landratsamtes Sigma-
ringen, www.familieamstart-sig.de 
 
 

Nachbarschaftshilfe von Haus zu Haus  
Einsatzort Leibertingen / Kreenheinstetten: 
Frau Liselotte Wirth, Tel. 07466 / 10 40 
Einsatzort Thalheim / Altheim: 
Frau Eva Rist, Tel. 07575 / 92 66 73 oder  
0174 / 65 44 258 
 

Sozialstation St. Heimerad e.V. Meßkirch 
Tel. 07575 / 93 135 
 

Dorfhelferinnen‐Station Meßkirch‐Leibertingen 
Frau Sabine Mutschler, Tel. 07575 / 209 531 
 

Caritasverband Sigmaringen 
Beratungsstelle häusl. Gewalt, Tel. 07571 / 7301-0 
 

Hilfetelefon: Gewalt gegen Frauen 
Tel. 08000116016 
 
 

EnBW Regional AG 
Kostenlose Störungsnummer 0800 3629-477 
 

Forstrevier Leibertingen 
Förster Christoph Möhrle, Tel. 07777 / 1743 
Email: Christoph.moehrle@LRASIG.de 
 
 

Bürgermeisteramt Leibertingen 
Öffnungszeiten: 
Montag     8.30 – 12.00 Uhr und  

13.30 – 19.00 Uhr 
Dienstag     8.30 – 12.00 Uhr und  

13.30 – 17.00 Uhr 
Mittwoch geschlossen 
Donnerstag     8.30 – 12.00 Uhr und  

13.30 – 17.00 Uhr 
Freitag     8.30 – 12.00 Uhr 
 
 

Öffnungszeiten der Ortsverwaltungen 
Altheim   Montag, 19.15 - 20.15 Uhr 
  Telefon:  Ortsverwaltung: 07777/939635,  

Bürgerhaus:       07777/939636 
Kreenheinstetten Donnerstag, 18.30 – 21.00 Uhr 
  Telefon:  07570/266 
Thalheim  Dienstag, 18.30 - 19.30 Uhr 
  Telefon:  07575/3398 
 
 

Postfiliale Leibertingen 
Öffnungszeiten: 

 

Vormittags: 
Mo, Di, Do, Fr   08.30 – 12.00 Uhr 
Mi, Sa    09.00 – 10.00 Uhr 
Nachmittags: 
Mo    16.00 – 18.00 Uhr 
Di, Do    15.00 – 16.00 Uhr 
 
 

Müllabfuhrtermine 
 

Restmüll: 
Montag, 03. Juli  Bezirk 1 (LB, TH, AL) 
 

Recyclinghof Leibertingen geöffnet:  
Freitag 13.30 – 17 Uhr, Samstag 9 - 12 Uhr 
Zusätzlich 01.05.-31.10.   Mittwoch, 17.00 – 18.30 Uhr 

 
Herausgegeben vom Bürgermeisteramt Leibertingen. Verantwortlich  
Bürgermeister: Armin Reitze Tel: 0 74 66 / 92 82 0  Fax: 0 74 66 / 92 82 99 
Email: info@leibertingen.de  Internet: www.leibertingen.de 



Unsere Altersjubilare 
 

Wir gratulieren unserer Jubilarin 
 

Frau Luise Hafner, Hinter den Gärten 18, 
TH,  zum 80. Geburtstag am 04. Juli 

 

und wünschen alles Gute. 
 
 
 

Bericht zur Gemeinderatsitzung  
vom 26.06.2017 
 

Baugesuche  
Der Errichtung einer Großraumgarage im Bereich 
Rößleweg, Altheim, wurde die gemeindliche Zustim-
mung erteilt. Auch vom geplanten Anbau einer Über-
dachung für Holzlagerplatz in der Römerstraße in 
Leibertingen nahm der Gemeinderat zustimmend 
Kenntnis. 
 

Aufstellung des Bebauungsplans Gewerbegebiet 
„Winkel“ in Leibertingen, Ortsteil Altheim und der 
örtlichen Bauvorschriften 
Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans 
„Winkel“ im Ortsteil Altheim ist bereits seit einiger Zeit 
am Laufen. Zwischenzeitlich sind  alle inhaltlichen 
Themen geklärt und die Offenlage für die Träger öf-
fentlicher Belange und der Bürgerschaft wurde durch-
geführt. Die dabei eingegangenen Anregungen und 
Stellungnahmen wurden in das Planwerk eingearbei-
tet und vom Gemeinderat abgewogen und gewürdigt. 
Der Bebauungsplan Gewerbegebiet „Winkel“ wurde 
nun vom Gemeinderat verabschiedet.  
 

Kindergarten Elternbeiträge 
Anpassung der Beiträge, Empfehlung des Ge-
meindetages 
Der Gemeinderat orientiert sich an den Empfehlungen 
der kommunalen und kirchlichen Spitzenverbänden 
zur Anpassung der Elternbeiträge im Kindergartenbe-
reich. Beim Elternbeitrag im Krippenbereich wurde 
jedoch ein eigener Weg beschritten, um damit ein 
möglichst niederschwelliges Angebot für die Eltern 
bieten zu können. Die für das Angebot anfallenden 
Kosten zwingen jedoch zur Überarbeitung des Bei-
tragsmodells.  
Die kommunalen und kirchlichen Spitzenverbände 
empfehlen aufgrund der steigenden Kosten eine An-
passung der Elternbeiträge um 8 % für das Kindergar-
tenjahr 2017/18 und weitere 3 % für das Jahr 
2018/19. Dieser Empfehlung folgt die Gemeinde Lei-
bertingen im Kindergartenbereich. Für den Krippenbe-
reich wurde bislang neben dem 5-Tage-Modell auch 
ein Angebot für 3 Tage Krippenbelegung angeboten. 
Darüber hinaus ist der Elternbeitragssatz im Krippen-
bereich deutlich niedriger als von den Spitzenverbän-
den empfohlen. Der Gemeinderat beschloss eine 
schrittweise Anpassung der Elternbeiträge für die 
Krippenkinder.  
Für die Belegung und Nutzung der Krippe an 3 Tagen 
wird künftig 75 % des Vollzeit-Beitrags erhoben. Die 
Elternbeiträge für das Jahr 2017/18 werden um 10 % 
angehoben und die Elternbeiträge für das Jahr 2018/ 

19 werden nochmals um 10 % angehoben. Damit wird 
zwar die Anpassung höher sein als von den Spitzen-
verbänden empfohlen. Insgesamt ist der Elternbeitrag 
aber noch deutlich geringer als von den Spitzenver-
bänden empfohlen und liegt noch ca. 20 % unter de-
ren aktueller Höhe. 
 

Tourismus-GmbH des Landkreises 
- Öffentliche Betrauung der Donaubergland Marke-
ting und Tourismus GmbH zur Erbringung von 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftli-
chen Interesse (Betrauungsakt) und Neustruktu-
rierung der Gesellschafterstruktur der GmbH 
Durch die Neufassung der beihilfe- und vergaberecht-
lichen Vorgaben durch die Europäische Union erge-
ben sich auch Auswirkungen auf die rechtliche Grund-
lage der Aufgabenstellung der Donaubergland GmbH. 
Um die erforderliche rechtskonforme Anpassung vor-
nehmen zu können, hat die Donaubergland GmbH 
eine fachliche Beratung und Unterstützung beauftragt. 
Diese kommt zum Ergebnis, daß zur Übertragung der 
Aufgaben ein sogenannter Betrauungsakt erforderlich 
ist, in dem die Gemeinwohlverpflichtungen, der Ver-
lustausgleich und die Vermeidung von Überkompen-
sation näher geregelt sind. Dadurch sollen die Verga-
bevorschriften europarechtskonform umgesetzt wer-
den. Der Gemeinderat beschloss nun mit der Donau-
bergland GmbH die Dienstleistungen von allgemei-
nem wirtschaftlichem Interesse im Sinne des Artikels 
4 der Entscheidung der EU-Kommission zu betrauen. 
Auch die geplante Umstrukturierung der Donauberg-
land GmbH zu einer rein kommunalen GmbH wurde 
befürwortet. Dadurch sind auf kommunaler Ebene die 
formellen Erfordernisse erfüllt. 
 

Antrag Bürgerinitiative „So it!“ auf Durchführung 
eines Bürgerentscheides zum GR-Beschluss vom 
06.02.2017 (Nutzungsvertrag mit Fa. Reg.En) vom 
27.04.2017 (Bürgerbegehren nach § 21 Gemeinde-
ordnung BW) 
- Anhörung der Vertrauenspersonen 
- Entscheidung über die Zulässigkeit 
Mit Beschluss vom 06.02.2017 hat der Gemeinderat 
den Abschluss eines Nutzungsvertrags mit der Firma 
Reg.En zur Überlassung von 70 ha für einen geplan-
ten Windpark beschlossen. Der Vertrag wurde ca. 
zwei Wochen später von der Verwaltung mit der Firma 
abgeschlossen. Vom 27.04.2017 datiert ein einge-
reichter Antrag auf Durchführung eines Bürgerbegeh-
rens nach § 21 der Gemeindeordnung durch die Bür-
gerinitiative „So it“, mit 744 gültigen Unterschriften, 
das sich gegen den bereits vollzogenen Gemeinde-
ratsbeschluss wendet. Die eingereichten Unterlagen 
wurden nun aufgrund eines Beschlusses des Ge-
meinderats vom 22.05.2017 durch das Rechtsan-
waltsbüro iuscomm rechtlich geprüft, einerseits hin-
sichtlich der korrekten Antragstellung und anderer-
seits auch hinsichtlich der Kündigungsmöglichkeiten 
des abgeschlossenen Vertrages. Das Gutachten 
kommt übereinstimmend mit der Rechtsaufsicht beim 
Landratsamt Sigmaringen zum Ergebnis, daß bei der 
Antragstellung für das Bürgerbegehren und bei der 
Unterschriftensammlung formelle Fehler begangen 
wurden, die eine Zulassung des Bürgerbegehrens 



ausschließen. Der formelle Fehler, daß die Unter-
schriftenliste nicht mit dem eigentlichen Bürgerbegeh-
ren stofflich verbunden ist, stellt ein formelles Problem 
dar.  
Ferner ist mit dem abgeschlossenen Vertrag zwischen 
Gemeinde und Firma Reg.En zwischenzeitlich eine 
Rechtsposition für die Gemeinde entstanden, in der 
eine Verpflichtung gegenüber dem Vertragspartner 
der Firma Reg.En besteht. Ein Bürgerbegehren ist 
auch unzulässig, wenn es zu einer rechtswidrigen 
Handlung führen würde. Und genau dieser Fall würde 
eintreten, wenn die Gemeinde nun die vertraglichen 
Pflichten gegenüber der Firma Reg.En hintanstellt und 
den Vertrag einseitig kündigen würde. Eine einseitige 
Kündigungsmöglichkeit ist entsprechend dem Gutach-
ten für den abgeschlossenen Nutzungsvertrag grund-
sätzlich nicht möglich. Mit den Vertretern der Bürger-
initiative fanden zwischentzeitlich verschiedene Ge-
spräche mit der Verwaltung statt. Darüber hinaus 
wurden auch mit dem Landratsamt Sigmaringen und 
dem ehemaligen Vorsitzenden Richter des Verwal-
tungsgerichtes Sigmaringen, Dr. Hauser, Gespräche 
geführt. Dr. Hauser wäre bereit, bei der Lösung der 
Situation behilflich zu sein.  
In der Beratung wurde deutlich, daß sowohl der Ver-
waltung wie auch den Vertretern der Bügerinitiative 
klar ist, daß sowohl eine begründete Ablehnung des 
Begehrens wie auch eine Durchführung mit einem 
nicht umsetzbaren Ergebnis zwar zu einem formal 
korrekten Ergebnis führen würden, aber andererseits 
im Hinblick auf das Verständnis der beteiligten Bürger 
mehr als unbefriedigend wäre. Um dieses Dilemma 
auflösen zu können müsste konkret geprüft werden, 
unter welchen Konditionen ggfs. der Nutzungsvertrag 
im Verhandlungswege einvernehmlich aufgelöst wer-
den kann. Hierzu müsste der Gemeinderat dann den 
Auftrag erteilen. Falls sich eine Auflösungsmöglichkeit 
ergäbe könnte dies daraufhin im Gemeinderat in 
Gang gesetzt werden, soweit er dies für die Gemein-
de vertretbar hält oder dem Bürgerbegehren, wenn 
damit eine Zulässigkeit erreicht werden kann, stattge-
geben oder durch eigenen Beschluss ein Bürgerbe-
gehren unter dann rechtskonformen Rahmenbedin-
gungen selbst initiiert. Auch die im Gesetz normierte 
2-Monats-Frist ist nach Ansicht von Dr. Hauser kein 
so zwingender Tatbestand, daß ein Aufschieben bis 
zur endgültigen Klärung verhindert würde.  
Nach intensiver Beratung und ausführlicher Ausei-
nandersetzung mit den verschiedenen Aspekten der 
aktuellen Situation beschloss der Gemeinderat nun, 
die Entscheidung über die Zulässigkeit des Bürgerbe-
gehrens zu vertagen. Weiter wurde die Verwaltung 
beauftragt, mit der Firma Reg.En zu klären, ggfs. un-
ter anwaltschaftlicher Hilfe, ob und ggfs. unter wel-
chen Rahmenbedingungen eine Auflösung des Ver-
trags möglich sein kann. Unter den dann bekannten 
Rahmenbedingungen wird der Bürgerantrag erneut 
beraten (diese Beratung soll zeitnah erfolgen, wobei 
ein tragfähiges Ergebnis voraussichtlich eher nicht bis 
zu nächsten Gemeinderatsitzung zu erwarten ist). Die 
Vertreter der Bürgerinititative „So it“ zeigten sich mit 
diesem Vorgehen einverstanden. 
 

Aufstellung eines Bebauungsplans im Vorrangge-
biet Windkraft 
Die Beschlussfassung über diesen Tagesordnungs-
punkt wird vertagt, bis über das Bürgerbegehren und 
die Bürgerinitiative „So it“ abschließend beraten und 
beschlossen ist. 
 

Ökokonto und Ökopunkte 
- Beauftragung von Carsten Weber mit der Basis-
kartierung der relevanten Artvorkommen 
Um weiterhin bauplanerisch und bauleittechnisch 
handlungsfähig zu bleiben benötigt die Gemeinde ein 
sogenanntes Ökokonto, mit dem die Ausgleichsforde-
rungen abgedeckt werden können. Herr Weber vom 
Distelhummelhof ist als Fachmann in diesem Bereich 
aktiv und hat der Gemeinde angeboten, die Grundla-
genkartierung für die Schaffung eines solchen Öko-
kontos vorzunehmen. Der Gemeinderat beauftragte 
Herrn Weber nun mit dieser Aufgabe. 
 

Bekanntgabe der Genehmigung des Haushalts-
plans und Haushaltssatzung 2017 durch das 
Landratsamt Sigmaringen 
Der Gemeinderat wurde durch Bekanntgabe des Be-
willigungsbescheides vom Landratsamt Sigmaringen 
über die Genehmigung des Haushaltsplans und der 
Haushaltssatzung 2017 unterrichtet. 
 

Gewährung eines Darlehens an die Bioenergie 
Leibertingen GmbH 
Zur Finanzierung der Aufwendungen der Bioenergie 
GmbH wird die Gemeinde nun ein Kommunaldarlehen 
aufnehmen, das sie an die Bioenergie mit einem Auf-
schlag von 0,25 % weiter gibt. Damit erhält einerseits 
die GmbH ein zinsgünstiges Darlehen mit 0,27 % Zins 
+ 0,25 % Aufschlag und andererseits verdient auch 
die Gemeinde durch den Aufschlag. 
 

Sonstiges und Bekanntgaben, Anfragen aus dem 
Gemeinderat 
Im Neubaugebiet Kreuzbühl hat sich bei einem ge-
planten Neubau gezeigt, daß die im Bebauungsplan 
eingetragene Erdgeschoss-Fußboden-Höhe (EFH) zu 
hoch festgesetzt ist. Diesen Mangel wird der Gemein-
derat bei der nächsten Änderung beseitigen und 
stimmte nun zu, daß der geplante Neubau entspre-
chend niedriger errichtet werden kann. 
 
 
 

Entwicklungsprogramm ländlicher Raum 
– ELR 
Ausschreibung für Programmjahr 2018 
 

Auch für das Jahr 2018 schreibt die Landesregierung 
wieder das ELR-Förderprogramm aus. Wie bereits 
im Jahr 2017 wird ein Schwerpunkt der Mittel im Be-
reich des Wohnens bereitgestellt, so dass gute Pro-
jekte im Sinne der Förderrichtlinien durchaus auch 
gute Chancen haben als förderfähig aufgenommen zu 
werden. 
Insbesondere werden Investitionen privater Haus- und 
Wohnungsbesitzer gefördert, die Umnutzungen z.B. 



von früher landwirtschaftlich genutzten Gebäuden zu 
Wohnraum umsetzen wollen. 
 

Es hat sich in der Vergangenheit allerdings gezeigt, 
dass für eine gute Chance auf eine Förderung eine 
frühzeitige und gute Vorbereitung des Förderan-
trags erforderlich ist. Dann sind auch wirklich attrakti-
ve Förderungen (z.B. 30 % bis max. 50.000,- €. für die 
Umnutzung zu einer selbstgenutzten Wohnung, bei 
umfassender Modernisierung bis zu max. 20.000 € 
pro Wohnung) möglich. 
 

Die offiziellen Informationen zur Förderung stellen die 
Regierungspräsidien unter folgender Webadresse zur 
Verfügung: 
 

https://rp.baden-
wuerttemberg.de/Themen/Land/ELR/Seiten/ELR-
Antragstellung.aspx 
 

Da die Anträge über die Gemeinde gestellt werden 
müssen, erhalten Sie auch die erforderlichen Formu-
lare bei uns. Gerne können Sie sich an die Gemein-
deverwaltung (Frau Volk oder BM Reitze, Tel. 
07466/9282-20) wenden. Die Unterlagen mit allen 
Anlagen sollten bis spätestens 15. September 2017 
bei uns vorliegen. Melden Sie sich bitte möglichst 
frühzeitig, wenn Sie ein mögliches Vorhaben haben, 
das hier zur Umsetzung kommen könnte. 
 

Wir unterstützen Sie gerne, da solche Projekte, wie 
sie in der Gemeinde auch schon mehrfach umgesetzt 
wurden, auch für die weitere Entwicklung unserer 
Gemeinde wichtig sind. 
 

Armin Reitze, Bürgermeister 
 
 
 
 

Auswechseln der Wasserzähler 
Ab Ende Juni 2017 wird vom Werkspersonal des 
Zweckverbands Heubergwasserversorgung, im Auf-
trag der Gemeinde Leibertingen, der Wasserzähler-
tausch durchgeführt. Der Zählerwechsel erfolgt kos-
tenlos, die Wasseruhr sollte frei zugänglich und auch 
nicht mit Möbeln oder Lagergut  zugestellt sein.  
Nach § 12 AVB Wasser V (Verordnung über allge-
meine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser) 
ist der Anschlussnehmer für die ordnungsgemäße 
Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhaltung 
der Anlage hinter dem Hausanschluss verantwortlich. 
In jede Trinkwasseranlage muss unmittelbar hinter 
dem Wasserzähler ein Rückflussverhinderer einge-
baut sein, um ein Rückfließen aus der Trinkwasseran-
lage in die zentrale Wasserversorgungsanlage zu 
verhindern. In vielen Fällen wurde beim Wasserzäh-
lerwechsel jedoch festgestellt, dass zahlreiche Anla-
gen noch keinen Rückflussverhinderer besitzen. Dies 
betrifft insbesondere den Bereich der Wasserzähler-
anlage.  
 

Ein technisch einwandfreier Wasserzählerplatz 
sieht so aus:  

 
 
 
 

Ortsverwaltung Kreenheinstetten 
Die Dienststunden des Ortsvorstehers heute Donners-
tag, den 29.06.2017 werden aus dienstlichen Gründen 
auf Samstag, den 01.07.2017 von 10:00 Uhr bis 12:00 
Uhr verlegt. 
gez. Guido Amann, OV    
 
 
 

Ortsverwaltung Thalheim 
Unverantwortlicher Vanda-
lismus im Naturbadgelände 
In verschiedenen Nächten war in 

der letzten Zeit im von der Gemeinde der Öffentlich-
keit zur Verfügung gestellten Naturbadgelände sowie 
im öffentlichen Sanitärbereich des Gebäudes ver-
mehrt ebenso sinnloser wie unverantwortlicher Van-
dalismus zu verzeichnen. So wurden Müllbehälter 
verstreut, Straßenbegrenzungspfosten im Badebe-
cken und im Regenerationsteich versenkt, Spiegel 
abgehängt.….. Zudem wurde in ruhestörerischer Ab-
sicht auf und um das Gelände in „Halbstarkenmanier“ 
gegrölt und randaliert. 
Es wird daher nochmals unmissverständlich darauf 
hingewiesen, dass solcher Vandalismus polizeilich 
angezeigt wird. Ebenso wird nochmals deutlich darauf 
hingewiesen, dass das gesamte Naturbadgelände 
samt Einrichtungen bei geschlossenen Toren und 
nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr zugänglich 
ist und auch nicht mehr genutzt werden darf. 
Somit dürfte auch für jedermann klar definiert sein, 
dass das Naturbad z.B. für abwechslungsreiche 
Nachtwanderungen anlässlich privater Gartenpartys 
oder Bänkle-Aufenthalten in keinster Weise ein geeig-
netes Ziel sein kann. Eltern weisen ihre jugendlichen 
Familienmitglieder bitte verantwortlich auf diese un-
abdingbare und zu beachtende Regelung hin. 
 

Öffnungszeiten des Naturbads 
Badebetrieb (für Bade- und für Campinggäste) ist 
täglich von 8.00 bis 20.00 Uhr.  
An entsprechend heißen Badetagen auch bis 21.30 
Uhr. Aus Rücksicht  auf die Anwohner und die Cam-
pinggäste sollen diese Zeiten nicht erweitert werden. 
Das gesamte Naturbadgelände ist außerhalb dieser 
Zeiten nicht öffentlich zugänglich und darf auch nicht 
genutzt werden. 
 



Kiosköffnungszeiten der Familie Klaus sind unab-
hängig davon und bleiben wie schon im letzten Jahr: 
Mo.-Do. 8.00 – 12.00 und 14.00 bis 18.00 Uhr 
Fr.+ Sa. 8.00 – 20.00 Uhr durchgehend 
So.8.00 – 18.00 Uhr. 
An Badetagen sowie an Ferien- und Feiertagen ist 
durchgehend und auch länger bis um 21.30 Uhr ge-
öffnet. Aus Rücksicht auf die Campinggäste und die 
Anwohner sollen diese Zeiten nicht erweitert werden. 
 

Gez. H.Stekeler, Ortsvorsteher 
 
 
 

Freiwillige Feuerwehr Leibertingen 
Sirenenprobe in Thalheim 
Am Samstag, 01.07.2017 findet in Thalheim eine Si-
renenprobe statt. Die Bevölkerung wird um Beachtung 
gebeten! 
 

Abt. Kreenheinstetten 
Am Montag, den 03.07.2017 findet um 20.00 Uhr un-
sere nächste Probe statt. Um pünktliches und vollzäh-
liges Erscheinen wird gebeten. 
Josef Steidle, Abt.Kommandant 
 

Jugendfeuerwehr Leibertingen 
Die Jugendfeuerwehr trifft sich am Freitag, 30.06.17 
um 18:00 Uhr zur nächsten Übung. 
Treffpunkt: Gerätehaus Leibertingen 
An der JFW interessierte Kinder/Jugendliche dürfen 
gerne zum Schnuppern kommen. 
gez. R. Rudolf, Kdt. 
 
 

 

TC Kreenheinstetten 
 

Herren 55: 
Ein weiterer wichtiger Schritt in 
Richtung Aufstieg ging die Herren 
55 am vergangenen Samstag, beim 
Auswärtsspiel in Heitersheim. Mit 

einer geschlossenen Mannschaftsleistung konnte 
souverän mit 8:1 gewonnen werden. Nur ein einziges 
Einzel ging verloren, alle anderen Einzel, sowie Dop-
pel konnten die TCK-ler für sich entscheiden. Im Ein-
satz waren: Bernd Schmitz, Wolfram Schmidle, 
Joachim Pepke, Hans-Peter Hipp, Rudolf Boos, Rolf 
Schöttle und Uli Bücheler. 
Am kommenden Samstag muss das Team erneut 
Auswärts ran. Spielbeginn beim TC SW Kehl ist um 
14 Uhr. Mit einem Sieg könnte sich das Team weiter 
an der Tabellenspitze festsetzen.  
 

Bevorstehende Spiele: 
 

Freitag, 30.06.2017 
16.00 Uhr – U 9 
TC Radolfzell    -  
  TSG Kreenheinstetten/Gutenstein 
 

Samstag, 01.07.2017 
09.00 Uhr – Herren 40 

TC Kreenheinstetten   -  
  TC Sauldorf 
 

09.30 Uhr – U 18 weiblich Spielort Messkirch 
TSG Kreenheinstetten/Gutenstein -  
  TSG Messkirch/Rohrdorf 
 

09.30 Uhr U 12 männlich 
TC Überlingen    -  
  TSG Kreenheinstetten/Gutenstein 
 

09.30 Uhr U 16 männlich 
TSG Kreenheinstetten/Gutenstein -  
  TC GW Bodman-Ludwigshafen 1 
 

14.00 Uhr – Herren 50 
TC Kreenheinstetten   -   
  SC Markdorf 
 

14.00 Uhr – Damen 40  
TC Salem 2    -  
  TC Kreenheinstetten 
 

14.00 Uhr – Herren 55 
TC SW Kehl    -  
  TC Kreenheinstetten 
 

Sonntag, 02.07.2017 
09.30 Uhr – Herren 4 
TC Kreenheinstetten 4   -  
  TC Steisslingen 
 

09.30 Uhr – U 14 
TSG Litzelstetten/Allensbach  -  
  TC Kreenheinstetten 
 

10.30 Uhr – Herren 2 
TC Insel Reichenau   -  
  TC Kreenheinstetten 2 
 

13.00 Uhr Herren 1 
TC Markdorf 3    -  
  TC Kreenheinstetten 
 

13.00 Uhr Damen 3 
TC BW Donaueschingen 3  -  
  TC Kreenheinstetten 3 
 

13.00 Uhr Damen 1 
TC Kreenheinstetten   -  
  TC Steisslingen 
 
 

Rentnertreff Thalheim 
Wir treffen uns am kommenden Freitag um  14.00 Uhr 
an der Kreuzstraße. Je nach Wetterlage ist eine Wan-
derung vorgesehen. Abschluss ist dann auf dem Berg 
beim Kohlemeiler. 
 
 

Köhlerzunft Thalheim e.V. 
Fototermin am 02.07.2017 am Koh-
lemeiler 
Wir wollen die tolle Kulisse des Kohle-
meilers nutzen um neue Gruppenfotos 
zu machen. Hierzu treffen wir uns in 
vollem Häs mit Maske am Sonntag, den 

02.07.2017 um 17:00 Uhr am Meiler. Um schöne Fo-
tos zu erzielen hoffen wir auf Euer zahlreiches Er-
scheinen. 



SC Buchheim/Altheim/ 
Thalheim 
 

Grümpelturnier mit Geschicklich-
keitswettbewerb 

Das geplante Grümpelturnier mit Geschicklichkeits-
wettbewerb am Samstag, den 08.07.2017 muss leider 
mangels Teilnehmer abgesagt werden.  
 

Jugend: 
Einladung zum SG-Junioren-Sommerfest am 
09.07.2017 in Worndorf 
Unsere SG-Junioren veranstalten am 09.07.2017 
erstmalig das SG-Junioren-Sommerfest auf dem 
Sportgelände in Worndorf. Hierzu laden wir alle Ju-
gendspieler, alle Trainer und Betreuer samt Eltern, 
Geschwistern sowie allen weiteren Interessierten 
recht herzlich ein.  
Im Mittelpunkt steht neben einem gemeinsamen Foto-
termin mit allen 200 Jugendspielern und 50 Trainern 
und Betreuern ein internes Gauditurnier mit gemisch-
ten Mannschaften bestehend aus Jugendspielern, 
Trainern, Geschwistern, Eltern und Verantwortlichen.  
 

Der Ablauf wird wie folgt sein: 
‐ 11:30 Uhr: Brunch mit geladenen Sponsoren 
‐ 13:00 Uhr: Fototermin mit allen Jugendspielern 

                  und Trainern 
     Trikotübergabe der neuen Trikots für die C- und A-

Jugend 
 Pflichttermin für alle Jugendspieler + Trainer 
‐ 14:00 Uhr: Auslosung der Mannschaften für das 

                  interne Gauditurnier 
‐ 14:30 Uhr: Beginn der Turnierspiele 
‐ 18:30 Uhr: Gemeinschaftsabend für die aktuellen  

                  und künftigen Trainer  

Auf zahlreiche Besucher freuen sich die Jugendleiter 
der SG-Vereine, Miriam Wachter, Dajana Dufner, Ralf 
Meßmer und Marvin Müller.  
 
 
 

Bezirksimkerverein Meßkirch 
Am Freitag, den 30.06.2017 findet im Gasthaus zum 
Adler in Krumbach um 19:30 Uhr unser nächster Im-
kerstammtisch zum Thema Honigverarbeitung/Varroa-
kontrolle/Waldhonig statt. Der darauffolgende Imker-
stammtisch findet dann am 14.07.2017 um 19:30 Uhr 
statt. 
 
 
 

Schwäbischer Albverein Messkirch 
Die Köhlermeiler‐Erlebnistour 
Am Sonntag, 02. Juli 2017 lädt der Albverein Mess-
kirch  zu einer abwechslungsreichen Tagestour nach 
Thalheim  ein.  Diese ca. 17 km lange Rundtour be-
ginnt beim Köhlermeiler am Sportplatz in Thal-
heim/Altheim (ausgeschildert) und dauert ca. 5 Stun-
den. 

Bitte das Rucksackvesper nicht vergessen. Für das 
leibliche Wohl nach der Wanderung ist am Meiler 
bestens gesorgt. Wir freuen uns auf viele Wanderlus-
tige (auch Nicht-Mitglieder).  
Nähere Auskunft bei Fam. Liehner, Tel. 07575/1850 
oder Fam. Mutschler 07575/4539. 
Treffpunkt ist um 09.30 Uhr am Edeka Parkplatz in 
Messkirch oder um 10.00 Uhr direkt am Köhlermeiler 
in Thalheim. 
 
 

 

DLRG Ortsgruppe  
Krauchenwies‐Meßkirch 
Ab Montag, 26.06.2017 finden die 
Übungseinheiten nur noch für die 

Gruppen bis 18:45 Uhr im Hallenbad Meßkirch statt. 
Für alle weiteren Gruppen beginnt das Sommertrai-
ning ab 19:00 Uhr im Strandbad Krauchenwies. Bei 
schlechter Witterung immer Theorie im DLRG Heim!  
Mittwochs fällt das gesamte Training für alle Gruppen 
bis Herbst 2017 aus!  
Infos über den Technischen Leiter Patrick Hotz oder 
Gabi Mutzenhardt 
 
 
 

 
 

Wochenspruch: Der Menschensohn ist gekom-
men, zu suchen und selig zu machen, was verlo-
ren ist. 
(Lukas 19,10) 
 

Sonntag, 2. Juli (3. Sonntag nach Trinitatis) 
  9.30 Uhr Gottesdienst  mit Anmeldung der Konfir-
manden (Pfarrerin A. Kunkel) 
 

Donnerstag, 6. Juli 
9.00 Uhr-11.00 Uhr Diakoniesprechstunde 
15.00 Uhr Frauenkreis 
19.30 Uhr Posaunenchorprobe in Pfullendorf 
 

Freitag, 7. Juli 
16.00-17.00 Uhr Gruppenstunde der „Wölflinge“ 
ab 17.00 Uhr Treff der Pfadis 
17.00 Uhr Gottesdienst der Abiturienten 
 

Samstag, 8. Juli 
Fahrt nach Pforzheim 
 

Sonntag, 9. Juli (4. Sonntag nach Trinitatis) 
  9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfarrer J. 
Eckhoff) 
 



 

Konfirmanden-Jahrgang 2017/2018 
Die Anmeldung zum Konfirmandenunterricht ist 
am Sonntag, 2. Juli 2017 
Die Konfirmandinnen und Konfirmanden sind mit ihren 
Eltern eingeladen zum Gottesdienst um 9.30 Uhr mit 
dem die Anmeldung zum Konfirmandenunterricht 
verbunden ist. Bitte bringen Sie dazu die Taufurkunde 
bzw. das Familienstammbuch mit. Bitte haben Sie 
Verständnis, dass die Anmeldung persönlich (El-
tern/Sorgeberechtigter und Konfirmand/in) erfolgen 
muss. 
 

Mensch Luther  -eine lebendige Zeitreise- 
Wir laden zu einem Tagesausflug am Samstag, 8. Juli 
2017 ein. Mit der DB fahren wir ab Tuttlingen nach 
Pforzheim. Die Ausstellung in der Schlosskirche ist 
eine „sehenswerte“ Zeitreise in die Reformation vor 
500 Jahren. 
Zu diesem Tagesausflug nach Pforzheim sind noch 
Plätze frei. Bei Interesse fragen Sie bitte im evangeli-
schen Pfarramt nach zu den üblichen Öffnungszeiten 
-Tel. 07575-3661, aber spätestens bis zum 7. Juli.  
Ohne vorherige Anmeldung ist der Besuch der Aus-
stellung nicht möglich. Es sind nur noch wenige Plätze 
frei. Die Kosten für Bahnfahrt (Baden-Württemberg-
Ticket) und Eintritt in die Ausstellung ist von jedem 
Teilnehmer selbst zu zahlen.  
Nur für angemeldete Teilnehmer: Abfahrt in Tuttlin-
gen am 8. Juli um 8.43 Uhr. (Mitfahrgelegenheiten 
zum Bahnhof werden angeboten). Rückfahrt ab 
Pforzheim ist um 16.50 Uhr. Ankunft in Tuttlingen 
19.14 Uhr  
 
 
 
 

Landratsamt Sigmaringen 
 

Informationsveranstaltung über die 
Qualifizierung in der Hauswirtschaft  
Lehrgang zur Vorbereitung auf die 

Berufsabschlussprüfung zur Hauswirtschafterin 
 

Im Landratsamt Sigmaringen, Fachbereich Landwirt-
schaft, beginnt im Oktober 2017 der Qualifizierungs-
lehrgang zur Vorbereitung auf die Berufsabschluss-
prüfung zur Hauswirtschafterin. 
Der Fachbereich Landwirtschaft bietet zu dieser 
hauswirtschaftlichen Bildungsmaßnahme einen Infor-
mationsabend am Dienstag, den 11. Juli 2017 um 
19.00 Uhr im Grünen Zentrum, Winterlinger Straße 9 
in Sigmaringen-Laiz an. 
Das Angebot richtet sich an Interessierte, die einen 
hauswirtschaftlichen Berufsabschluss anstreben, ers-
te Berufserfahrungen in der Hauswirtschaft gesam-
melt haben oder ihre Tätigkeit in der Familie professi-
oneller gestalten möchten. Die Qualifizierung bietet 
den Teilnehmerinnen Chancen zur beruflichen Neu-
orientierung und persönlichen Wissensvertiefung im 
Bereich der Hauswirtschaft.  
Der Vorbereitungskurs findet über 1 ¾  Jahre einmal 
wöchentlich dienstags - außerhalb der Schulferienzei-
ten - im Fachbereich Landwirtschaft in Sigmaringen-
Laiz statt. Der Lehrgang endet im Juli 2019 mit der 
Berufsabschlussprüfung zur Hauswirtschafterin. 

Der Beruf der Hauswirtschafterin ist staatlich aner-
kannt und bietet vielfältige Arbeits- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten. 
Weitere Informationen über diesen Bildungsweg erteilt 
Melanie Becker unter der Telefonnummer 07571/102-
8640 oder per E-Mail-Anfrage an Mela-
nie.Becker@LRASIG.de. 
 
Feldtag auf dem Versuchsfeld Oberland  
in Krauchenwies 
Der Fachbereich Landwirtschaft des Landratsamtes 
Sigmaringen veranstaltet am Donnerstag, den 06. Juli 
2017 den Großen Versuchsfeldtag auf dem Zentralen 
Versuchsfeld Oberland in Krauchenwies. Die offizielle 
Eröffnung ist um 9:30 Uhr. Anschließend finden ge-
führte Versuchsbesichtigungen statt. Die letzten Füh-
rungen durch die Versuche beginnen um 18:00 Uhr.  
Der Feldtag wird in Zusammenarbeit mit namhaften 
Pflanzenschutzfirmen und dem Beratungsdienst 
Ackerbau Sigmaringen durchgeführt. Auf dem Zentra-
len Versuchsfeld in Krauchenwies werden sowohl 
Sortenexaktversuche als auch Pflanzenschutz- und 
Düngungsversuche in Getreide und Raps vorgestellt. 
Vertreter verschiedener Saatzuchtfirmen präsentieren 
ihre aktuelle Sortenpalette. Für Verpflegung ist durch 
den Gesangverein Krauchenwies gesorgt. Interessier-
te Landwirte, Berater und Bürger sind herzlich einge-
laden. 
Das Versuchsfeld liegt an der Bundesstraße 311 
zwischen Krauchenwies und Rulfingen vor der Ab-
fahrt nach Ostrach auf der linken Seite. 
 
 
 

Pflegestützpunkt Landkreis Sigmaringen 
Beratung für hilfe- und pflegebedürftige Menschen 
und deren Angehörige 
Hofstraße 12, 88512 Mengen 
Tel. (07572) 7137 -368 sowie -372 und -431 
E-Mail: pflegestuetzpunkt@lrasig.de 
Öffnungszeiten: vormittags:  Mo-Do  09.30-11.30 Uhr 
                         nachmittags: Do      16.00-17.30 Uhr 
Um Terminvereinbarung wird gebeten.  
 
 
 

Angelo‐Stiftung weitet Tätigkeitsfeld aus 
„Durch den großen Rückhalt aus der Bevölkerung 
sind wir in der Lage, noch mehr Hilfebedürftige zu 
unterstützen“, teilte die Stiftungsratsvorsitzende der 
Angelo-Stiftung Evi Clus mit. Seit ihrer Gründung im 
Jahr 2012 kümmert sich die Angelo-Stiftung um die 
personenbezogene finanzielle und soziale Unterstüt-
zung krebskranker Kinder bzw. von Kindern, deren 
Eltern von Krebs betroffen sind. Ein hoher fünfstelliger 
Betrag konnte in diesen Jahren an Betroffene, über-
wiegend im Kreis Sigmaringen, ausgeschüttet wer-
den. Spendeneinnahmen erlauben es der jungen Stif-
tung, jetzt noch weiter zu gehen. So hat der Stiftungs-
rat jüngst beschlossen, dass neben Hilfen bei Krebs-
erkrankungen in Zukunft auch die Unterstützung bei 
sonstigen schweren Erkrankungen, wie z.B. Mukovis-
zidose, Herzkrankheiten etc. möglich ist. Im Fokus 



stehen dabei nach wie vor betroffene Kinder im Land-
kreis Sigmaringen.  
Gerne nimmt die Angelo-Stiftung Anfragen über die 
finanzielle und soziale Unterstützung bei schweren 
Erkrankungen an. Nähere Informationen zur Stiftung 
erhalten Sie auch über die Homepage www.angelo-
stiftung.de  
 

Ansprechpartnerin: 
Evi Clus,  
Schulstraße 7, 72519 Veringenstadt-Hermentingen, 
Tel. 07577 1401 
 
 
 

Selbsthilfegruppe  
Muskelverkrampfung – Dystonie 
Die Selbsthilfegruppe Muskelverkrampfung – Dystonie 
weist darauf hin, dass das Gruppentreffen am Mon-
tag, 03. Juli 2017 ausfällt. 
Das nächste Gruppentreffen findet voraussichtlich 
am Samstag, 12. August 2017, um 14.00 Uhr statt.  
Für dieses Treffen ist aus organisatorischen Gründen 
eine verbindliche Voranmeldung bis spätestens 
07. August 2017 mit Angabe von Namen, Perso-
nenanzahl und Kontaktdaten erforderlich. 
Kontaktdaten für Informationen über die Selbsthilfe-
gruppe: Annette Daiber, Tel. 07542 / 980 890 oder 
annette.daiber@rg.dystonie.de 
 
 
 

Die Deutsche Rentenversicherung  
informiert 
Mehr Rente ab Juli 2017 
Rentnerinnen und Rentner in den alten Bundeslän-
dern können sich über 1,9 Prozent und in den neuen 
Bundesländern über 3,59 Prozent mehr Rente freuen. 
Die Höhe der Rentenanpassung basiert auf den Zah-
len des Statistischen Bundesamts zu Lohnentwicklung 
und beitragspflichtiger Entgeltentwicklung. Grund für 
die unterschiedliche Rentenerhöhung ist die höhere 
Lohnsteigerung in den neuen im Vergleich zu den 
alten Bundesländern.  
Die Deutsche Rentenversicherung Baden-
Württemberg weist darauf hin, dass die Anpassungs-
mitteilungen - abhängig vom erstmaligen Rentenbe-
ginn - in den Monaten Juni und Juli vom Rentenser-
vice der Deutschen Post AG versendet werden.  
Erklärungen zu den Fachbegriffen in der Rentenversi-
cherung bietet die Broschüre »Das Renten-ABC«. Sie 
kann kostenlos unter der Telefonnummer 0721 825-
23888 oder per E-Mail (presse@drv-bw.de) bestellt 
werden. Im Internet (www.deutsche-
rentenversicherung-bw.de) steht die Broschüre eben-
falls als PDF zum Herunterladen zur Verfügung.  
 
Ab Juli 2017 tritt der letzte Teil des Flexi-
Rentengesetzes in Kraft 
Wesentliche Punkte sind dabei der Ausgleich von 
Abschlägen bei vorgezogenen Altersrenten sowie die 
Neuregelungen des Hinzuverdienstes bei Rentenbe-
zug. 

Wer im Alter bei einer vorgezogenen Rente keine 
Abschläge in Kauf nehmen möchte, hat ab Juli 2017 
die Möglichkeit bereits ab dem 50. Lebensjahr zusätz-
liche Beiträge in die Rentenversicherung einzuzahlen. 
Das war bislang erst ab dem 55. Lebensjahr möglich. 
Diese Zahlungen können als Aufwendungen für Al-
tersvorsorge bei dem Finanzamt geltend gemacht 
werden. Entscheidet man sich später dann doch für 
einen regulären Rentenbeginn, würden diese Beiträge 
für eine höhere Rente sorgen. Wer sich ausrechnen 
lassen möchte, in welcher Höhe Beiträge gezahlt 
werden können und ob sich das lohnt, kann einen 
kostenfreien Beratungstermin in den Auskunfts- und 
Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung 
(DRV) Baden-Württemberg vereinbaren. 
Auch beim Thema Hinzuverdienst während eines 
Rentenbezugs bietet die DRV Baden-Württemberg 
individuelle Beratung an. Ab Juli 2017 wird der Hinzu-
verdienst bei Renten wegen Erwerbsminderung und 
vorgezogenen Altersrenten nicht mehr monatlich, 
sondern jährlich betrachtet. Dabei gilt es die neue 
Grenze von 6.300 Euro im Jahr bei vorgezogenen 
Altersrenten und voller Erwerbsminderungsrente nicht 
zu überschreiten. Passiert das doch einmal, so wird 
die Rente prozentual gekürzt. Bei Renten wegen teil-
weiser Erwerbsminderung gilt eine individuelle Hinzu-
verdienstgrenze. 
Weitere Informationen findet man im Internet unter 
http://flexirente.drv.info und in der Broschüre »Fle-
xirente: Das ist neu für Sie«. Sie kann kostenlos unter 
der Telefonnummer 0721 825-23888 oder per E-Mail 
(presse@drv-bw.de) bestellt werden. Im Internet 
(www.deutsche-rentenversicherung-bw.de) steht die 
Broschüre ebenfalls als PDF zum Herunterladen zur 
Verfügung. 
 

Weitere Auskünfte zum Thema gibt es bei der Deut-
schen Rentenversicherung Baden-Württemberg per-
sönlich im Regionalzentrum Ravensburg, in Fried-
richshafen bzw. in der Außenstelle in Sigmaringen, 
sowie bei den ehrenamtlich tätigen Versichertenbera-
terinnen und -beratern im ganzen Land über das kos-
tenlose Servicetelefon der Deutschen Rentenversi-
cherung Baden-Württemberg unter 0800 100048024 
und im Internet unter www.deutsche-
rentenversicherung-bw.de 
 
 
 

AOK Bodensee‐Oberschwaben 
Zum Thema: AOKtiv und gesund – Neue Gesund-
heitskurse sind ab 4. Juli 2017 buchbar 
Die neuen AOK-Gesundheitsangebote sind da. „Mit 
starkem Rücken durch den Alltag“ unter diesem Motto 
stehen die neuen Kursangebote für Herbst und Winter 
2017. Durch die große Kursauswahl mit über 450 
Kursen in Bodensee-Oberschwaben erhalten pro Jahr 
etwa 1.500 Menschen wertvolle Unterstützung, um 
Rückenproblemen vorzubeugen. Anspannung durch 
Stress kann Rückenschmerzen begünstigen. Deshalb 
ist Bewegung und Entspannung sowie bewusstes 
Innehalten nach Feierabend besonders wichtig. Zum 
Beispiel lernen Interessierte beim Kursangebot „Sanf-
tes Rückentraining“ Übungen und Methoden kennen, 



die bei Rückenschmerzen helfen und einen aktiven 
Lebensstil unterstützen. Aber das ist nicht alles – 
mehr Freude an Bewegung und einen Ausgleich zum 
stressigen Alltag auch über viele andere Angebote im 
Kursprogramm, zum Beispiel über die AOK-
KochWerkstatt. Mitmachen lohnt sich! 
Jetzt anmelden und Plätze sichern in einem Gesund-
heitskurs nach Wunsch ab Dienstag, 4. Juli 2017, 
unter Telefon 0751 371-170 oder online unter aok-
bw.de/gesundheitsangebote. Gerne beraten wir auch 
direkt vor Ort und nehmen im AOK-KundenCenter die 
Anmeldung entgegen. Viel Spaß mit dem neuen Pro-
gramm!  
 

Thema: AOK-Seminar: Minijobs 
Im Fachseminar erfahren Sie alles über die sozialver-
sicherungsrechtliche Beurteilung von geringfügigen 
Beschäftigungsverhältnissen (Minijobs), auch bei Be-
stehen neben einer versicherungspflichtigen Haupt-
beschäftigung und die Besonderheiten bei regelmäßi-
gem oder schwankendem Arbeitsentgelt. Ebenfalls 
werden die kurzfristigen Beschäftigungen in Zusam-
menhang mit der Berufsmäßigkeit, die Zusammen-
rechnung von mehreren kurzfristigen Beschäftigungen 
sowie die Abgrenzung einer geringfügig entlohnten 
Beschäftigung von einer kurzfristigen Beschäftigung 
näher beleuchtet. 
   

AOK in Sigmaringen, In der Au 5, Schulungsraum: 
Mittwoch, 19. Juli 2017, 9 bis 12 Uhr 
  

AOK in Ravensburg, Charlottenstr. 49, Schulungs-
raum: 
Donnerstag, 20. Juli 2017, 9 bis 12 Uhr 
  

Mit einem Klick alles auf einen Blick: Unter www.aok-
business.de/bw/seminare können Sie sich über das 
Seminarprogramm der AOK – Die Gesundheitskasse 
Bodensee-Oberschwaben für Arbeitgeber informieren 
und sich gleich online anmelden. Sie finden das für 
Sie passende Seminar auf drei verschiedenen Wegen 
– über die Auswahl der Bezirksdirektion, der Postleit-
zahl/des Umkreises oder über eine Landkarte.  
  

Kostenfreie Anmeldung auch möglich unter Telefon 
0751 371-252. 
 
 

Sommerschule 2017 in Sigmaringen 
Termin: 04. – 08.09.2017 (letzte Ferienwoche) 
+ + + Platz sichern! + + + Bald anmelden! + + +  
 

Die Sommerschule ist ein einwöchiges Angebot für 
Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf von 
Hauptschulen, Werkrealschulen und Gemeinschafts-
schulen nach Abschluss der Klasse 7. Unterricht, 
Programm und Verpflegung während der Sommer-
schule sind für die Schüler kostenlos. 
Träger des Projekts ist das Kultusministerium. Ausge-
führt wird es von Lehrerinnen und Lehrern mit Unter-
stützung durch weitere Partner. Ziel ist es die Schüler 
in den Hauptfächern zu fördern und sie  in ihrem 
Selbstbewusstsein und ihrem Selbstwertgefühl zu 
stärken,  um ihnen einen besseren Start in Klasse 8 
zu ermöglichen. Dies erreichen wir  neben dem Unter-
richt,  mit Angeboten aus dem künstlerischen sowie 
aus dem erlebnispädagogischen Bereich. 

Auch dieses Jahr findet die Sommerschule wieder in 
Sigmaringen statt. Anmeldungen sind bis zum 
30.6.2017 möglich. Bitte nehmen Sie hierfür Kontakt 
mit dem Klassenlehrer Ihres Kindes auf. 
Für Informationen und Fragen erreichen Sie Frau 
Bugge per E-Mail an 
Sommerschule-Sigmaringen@gmx.de. 
 
 
Schwabenkanzel rollt weiter - jetzt anmelden als  

Prediger für Kreenheinstetten 
 

So richtig in Fahrt kommen dürfte die rollende 
Schwabenkanzel beim nächsten Halt in Leibertin-
gen. Schließlich lautet das Motto „Wort“ und derer 
sind schon viele verloren worden im Geburtshaus 
des Abraham a Sancta Clara – Original und „Zieh-
vater“ des zeitgenössischen Prediger-Wettstreits. 
Am 2. Juli beginnt um 16 Uhr die diesjährige Ge-
burtstagsfeier à la Abraham. Die Gästeliste ist 
noch offen. 
 

„Jetzt sind die Kreenheinstetter und Leibertinger ge-
fragt“, schmunzelt Bernhard Bitterwolf. Nirgends sonst 
dürfte so viel im stillen Kämmerlein geprobt worden 
sein, wie in Abrahams Geburtsort im Jahr eins nach 
dem ersten Abraham-Slam 2016. „Nächstes Jahr zur 
gleichen Zeit“ hatte damals der Moderator angekün-
digt und das Publikum auf  den ersten Juli-Sonntag 
2017 quasi freiwillig verpflichtet. Nun wird das Ver-
sprechen eingelöst und im Landgasthaus zur Traube, 
einer von elf Campus Galli Herbergen, wird unter dem 
Leitsatz „it maula – glei goscha“ zur Freude der An-
wesenden wieder das große Wort geschwungen. 
Mindestens drei Prediger und Predigerinnen vom 
letzten Jahr sind auch in 2017 mit dabei. Heimvorteil 
hat sicherlich nicht nur, wer schwäbisch schwätzt, 
sondern auch, wem als Lokal-Matador womöglich die 
Unterstützung des Publikums ohnehin sicher ist.  
 

Prediger-Seminar am 15. Juli in Mengen 
Eine Predigt zu schreiben und dann auch noch ge-
konnt und ohne Lampenfieber vorzutragen, ist keine 
Kleinigkeit. So ist es zu Recht gute Tradition beim 
Prediger-Wettstreit, jeden Beitrag mit Applaus zu be-
denken. Für alle, die unter professioneller Anleitung 
noch mehr Sicherheit für die Bühne gewinnen wollen, 
bieten die Campus Galli Herbergen einen Trainings-
tag in Mengen an. Am 15. Juli wird von 10-15 Uhr 
überlegt, geschrieben und gepredigt, was das Zeug 
hält – videogestützt und mit der langjährigen Bühnen- 
und Dozentenerfahrung von Bernhard Bitterwolf. An-
meldungen nimmt die Tourist-Information Meßkirch 
unter Telefon 07575/ 20647 oder unter in-
fo@campusgallitours.de entgegen. 
 

Die Schwabenkanzel rollt bis zum Reformationstag 
weiter und macht nach Kreenheinstetten Halt in Men-
gen am 03. September, in Lauterach am Tag der 
deutschen Einheit und in Sigmaringen am 31. Oktober 
(dieses Jahr einmalig Feiertag). Wer als Prediger 
teilnehmen will, informiert sich unter 
www.campusgallitours.de/ Wettstreit der Prediger und 
meldet sich telefonisch in der Tourist-Info Meßkirch 
unter Tel. 07575 20646 an. 



Naturpark Obere Donau 
 

Telefon 07466/9280-0,  
info@nazoberedonau.de 
 

Sitzkissen für Wandertouren. Frei-
tag, 14. Juli, 14 bis ca. 17:00 Uhr 
Ein handgefilztes Wandersitzkissen, 

individuell gestaltet, ist nicht nur ein Hingucker bei der 
Maientour, sondern lässt sich auch bequem im Ruck-
sack verstauen. Es wiegt nicht viel und isoliert hervor-
ragend gegen Kälte und Feuchtigkeit. Auch Filzanfän-
ger können sich an diesem guten Stück versuchen. 
Treffpunkt: Haus der Natur; Leitung: Inge Schmidt; 
Gebühr: 18,- € inkl. Material; Anmeldung bis Donners-
tag, 6. Juli beim Haus der Natur.  
 
 
 

925 Jahre Großschönach  
Nur noch wenige Tage zum Festbeginn 
Nur noch wenige Tage wird es bis zur Eröffnung des 
Jubiläumsfestes 925 Jahre Großschönach am 1. und 
2. Juli 2017 dauern. Über 300 Helfer werden vor, 
während und nach dem Fest vollen Einsatz erbringen, 
um den Besucherinnen und Besuchern ein Spektaku-
lum der besonderen Güte zu präsentieren. Böller-
schützen, Landsknechttruppen, Straßenmusiker, 
Tanzeinlagen, Feuershows und natürlich das Jubilä-
umstheater werden am Samstag, den 1. Juli 2017 auf 
der gesperrten Josef-Buchholz-Straße geboten sein. 
Mit dabei sind unter anderem Tommy Haug, der aktu-
ell an seinem Debütalbum arbeitet, Franz Braun mit 
Band, Rainer Brehm, Chips & Flips und die Eröffnung 
um 18 Uhr übernimmt die Blaskapelle Lautenbach. 
Abends gibt es gleich zwei Feuershows zu sehen und 
eine Lichterkette wird Dank der Sponsoren EnBW und 
Thüga der Festmeile ein besonderes Flair verleihen. 
 

Der Sonntag beginnt mit einem ökumenischen Got-
tesdienst und einem anschließenden Frühschoppen 
des Musikvereins Herdwangen. Während des gesam-
ten Tages werden auf der Sparkassen- und Volks-
bankbühne in der Josef-Buchholz-Straße, auf der 
Pfullendorfer Straße und im Blenderhof weitere Attrak-
tionen rund um die Uhr für Jung und Alt geboten wer-
den. Es wird alte Handwerkskunst präsentiert werden, 
eine Spielstraße wird eingerichtet und man hat die 
Möglichkeit beim Prägen der Jubiläumsmünze mit 
dabei zu sein, die man dann für 4 Euro erwerben 
kann. 
 

Während der beiden Festtage wird es zwischen Pful-
lendorf, Schönach und Herdwangen einen Jubiläums-
bus der RAB geben. Die Mitfahrt in dem Bus ist kos-
tenlos. Der Bus ist auf die Regiobuslinie aus Richtung 
Überlingen/Owingen abgestimmt. 
 

Die Fahrpläne und das gesamte Festprogramm las-
sen sich auf den Internetseiten www.925-jahre-
grossschoenach.de herunterladen. 
 
 
 
 

Abendserenade 
Zu unserer diesjährigen Abendserenade am Freitag, 
30. Juni 2017, laden wir Sie recht herzlich auf den 
Kirchplatz nach Frohnstetten ein. 
Unter der Leitung von Christine Burkhart stimmen wir 
Sie ab 19.30 Uhr musikalisch auf den Sommer ein. Es 
erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm mit 
Solovorträgen und Gesangseinlagen. 
Auf Ihr Kommen freut sich der Musikverein Frohnstet-
ten. 
Hinweis: Die Abendserenade findet nur bei guter Wit-
terung statt. 
 
 
 
 

Zur Information 
Durch starkes Gewitter sind wir wieder einmal mehr 
unter (07777) 433 nicht zu erreichen. Wählen Sie 
dann: 0174 7980777 oder 01520 4646230 
 

Freundlichen Gruß 
Malergeschäft Rupert Knittel 
Hirschkopfstr. 21, 88637 Leibertingen-Altheim 
 

 
 
 

 
 

Samstag, den 1.7.2017 
 

Immer am ersten Samstag im Monat: 
Frische Bio‐Hähnchen,  Hähnchenkeulen oder Flügel, 
sowie bio‐Putenschnitzel solange Vorrat reicht  sowie 
 

den ganzen Sommer lang bis September zum Grillen: 
Unsere beliebten Grill‐Pakete mit fertig gewürzten 
Steaks von Rind und Schwein, sowie verschiedene Grill‐ 
würste, offen oder auf Wunsch auch vakuumiert. 
Feinen Fleischkäs zum Selberausbacken oder fertige 
Vesper‐ oder auch Grillscheiben, super Käse dazu,  
frische Salate und eigen hergestelltes Steinofenbrot / 
‐Brötchen,  Zopfbrot und süße Stückle zum Kaffee. 
Alles frisch jeden Samstag, geöffnet von 8.00 ‐ 12.30 Uhr 
 

Wir schlachten und wursten selber in unserer eigenen 
Metzgerei beim Bäumlehof.  Wir beraten Sie gerne. 
Bioland ‐ zertifiziert.   
P:S   Wir bieten auch ein Bio‐Sortiment 
für VEGANER  an.  Es sind alle bei uns herzlich willkommen 
 

Ihr Bäumlehof ‐ Team 
 



 
 
 
 
Die Gemeinde Wald sucht für den Kindergarten in Wald 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
 

eine/n Kindergartenleiter/-in 
(100 % - unbefristet) 

 

Unser Kindergarten verfügt über zwei Regelgruppen, sowie 
über eine Krippengruppe. 
 

Sie  
- suchen eine neue Herausforderung in leitender          

Funktion, 
- wollen die pädagogische Gesamtverantwortung für 

eine Einrichtung übernehmen, 
- haben Führungsqualitäten und die fachliche Kompe-

tenz für die vielfältigen Aufgaben der Kindergartenlei-
tung, 

- sind flexibel, kontaktfreudig und belastbar, 
dann sollten Sie sich um die Stelle der Kindergartenleitung 
im Kindergarten Wald bewerben. 
 

Wir bieten Ihnen eine interessante und verantwortungsvolle 
Tätigkeit als Leiter/-in eines motivierten und engagierten 
Kindergartenteams. Die Vergütung erfolgt nach TvöD (TV-
SuE). 
 

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen reichen Sie 
bitte bis zum 14. Juli 2017 beim Bürgermeisteramt Wald, 
Von-Weckenstein-Straße 19, 88639 Wald ein. 
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen gerne Herr Wenzler, Tel. 
07578/9216-14 zur Verfügung. Weitere Informationen über 
die Gemeinde Wald und über unseren Kindergarten in Wald 
erhalten Sie unter www.gemeinde-wald.eu. 
 

 

 
 
 
 
 
 

  Bald beginnt  
  die Urlaubs- 
  und Reisezeit!  
  
  Sind Ihre Ausweispapiere 
  noch gültig? 
 
 
 
 
 



 

 


